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Anderungsantrag zu U-1

Von Zeile 433 bis 443:

» Wir fordern eine konsequente Anwendung des Versergeprinzipsund-derHerstetlerverantwortung
. e oo , i C

werden:Vorsorgeprinzips und der Herstellerverantwortung flir den gesamten Zufluss von
Produkten. In der Produktion sind Schadstoffe zu vermeiden und, soweit technisch und
wirtschaftlich moglich durch weniger schadliche Stoffe oder Verfahren zu ersetzen. Der Eintrag
von Schadstoffen in das Abwasser muss bereits an der jeweiligen Quelle verhindert werden,
wenn dies 0kologisch und gesamtwirtschaftlich vertretbar ist. Ein nachtragliches Entfernen aus
dem kommunalen Abwasser ist haufig, wenn auch nicht immer, aufwendiger, kostspieliger und in
der Regel nicht umfassend moglich. Auch das Freisetzen umweltschadlicher Stoffe aus Produkten
ist so weit wie moglich zu unterbinden — idealerweise durch Verzicht auf derartige Substanzen.
Die bereits heute bei der Abwasser- und Trinkwasseraufbereitung anfallenden Kosten werden
bislang vollstandig auf die Allgemeinheit der Abwassererzeuger®innen und
Trinkwassernutzer*innen umgelegt. Das ist unfair und setzt keinen Anreiz, Schadstoffe zu
reduzieren. Daher mussen die Kosten in geeigneter und sozial vertraglicher Weise den jeweiligen
Verursacher*innen zugeordnet werden, um Vermeidungsanreize zu schaffen. Dariber hinaus sind
die schon bestehenden Mdéglichkeiten des Chemikalienrechts auszuschépfen und die Verwendung
besonders besorgniserregender Substanzen perspektivisch zu beenden

Begriindung

Die ursprungliche Formulierung ist fachlich und inhaltlich zu unscharf. Der Begriff der
~Herstellerverantwortung”ist im Kontext des Wasserrechts nicht definiert, Vorsorge- und
Verursacherprinzip sind dagegen allgemein verbindliche europaische Rechtsvorgaben.

Es fehlte bislang die Substitution schadlicher Stoffe als primadr sinnvolle Mafinahme.

Ebenso ist zu berlicksichtigen, dass eine zentrale Behandlung bestimmter Abwasserinhaltsstoffe
sinnvoll sein kann (wenngleich dies fir viele ,Spezial-Schadstoffe” nicht so ist). Dennoch erscheint eine
offenere Formulierung geboten.

Auch ist zu wenig differenziert zwischen Stoffeintragen aus der Produktion (Uber das Abwasser) und
solchen aus der Verwendung der jeweiligen Produkte (z.B. Autoreifen).

Das gleiche gilt fur eine Unterscheidung zwischen Abwasser- und Trinkwasseraufbereitung.

Bei der ,neoliberalen” Implementierung des Verursacherprinzips durch Kostenzuordnung ist zu
beriicksichtigen, dass bestimmte Stoffe nicht ohne weiteres vermieden werden kdnnen, es u.U. auch
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keine Produktalternativen bestehen und somit statt eines Anreizes nur eine Mehrbelastung -
letztendlich der Verbraucher*innen - realisiert wird.

Kranke haben nicht die Wahl, welches verschreibungspflichtige Arzneimittel sie nehmen oder welches
Kontrastmittel ihnen gespritzt wird. Sie oder die Krankenversicherung starker zu belasten ware nicht
gerecht. Hier besteht eine gewisse Sozialverantwortung,zumal jede’r in die Situation kommen kann,
LEmittent*in“ eines Rontgenkontrastmittels zu werden. In derartigen Fallen ist das Ordnungsrecht
gerechter,wenn je nach Abwasserart — wie auch heute schon - entsprechende Vorbehandlungen
festgelegt werden. Dies ist aber landesrechtlich nicht moglich.

Es besteht allerdings eine Wahlfreiheit bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten. Dort ware
theoretisch ein Kostenaufschlag denkbar. Allerdings kann es sein, dass derselbe Wirkstoff (z.B.
Diclofenac) sowohl verschreibungsfrei als auch verschreibungspflichtig auf den Markt kommt. Deshalb
erscheinen auch hier ordnungsrechtliche Mafinahmen, wie z.B. ein Werbeverbot, oder verbesserte
Beratungen, zielfihrender. Grundsatzlich sollten Wege gefunden werden, Stoffe oder Produkte, die sich
besonders nachteilig auf die Umwelt (Gewasser) auswirken, verschreibungspflichtig zu machen.

Die schon heute bestehenden Moglichkeiten, Chemikalien zu regulieren, sollten konsequenter
umgesetzt werden. Hier sind zwar zunachst die staatlichen und europdischen Institutionen in der
Pflicht, NRW kdnnte aber hier entsprechende Kompetenz aufbauen und wichtigen Input fir die
Identifikation besonders besorgniserregender Stoffe an die nationalen Stellen liefern.

Seite 2



	U-1-433 Sichern wir unsere Lebensgrundlagen - Natur und Umwelt konsequent schützen
	Änderungsantrag zu U-1
	Von Zeile 433 bis 443:

	Begründung


